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Demokratiedefizite im
notariellen Berufsrecht?

Die Anwaltsnotare auf dem
60. Deutschen Anwaltstag

Rund 1.300 Teilnehmer kamen auf
dem 60. Deutschen Anwaltstag in
Braunschweig zusammen. In mehr als
75 Einzelveranstaltungen konnten sie
nicht nur praxisrelevante Fortbildung
betreiben, sie erhielten auch die Gele-
genheit, viele rechtspolitisch bedeut-
same Themen rund um das Motto „60
Jahre Grundgesetz – den Rechtsstaat
gestalten“ zu diskutieren.
Unter dem Titel „Demokratiedefizite
im notariellen Berufsrecht?“ beleuch-
teten Rechtsanwältin und Notarin
Mechtild Düsing, Prof. Dr. Dr. h. c. Ul-
rich Battis (Humboldt-Universität Ber-
lin) und Rechtsanwalt und Notar a. D.
Horst Eylmann das gespannte Verhält-
nis von Grundgesetz und Notariat. Wie
demokratisch ist das notarielle Berufs-
recht eigentlich? Entspricht die Struk-
tur der berufständischen Vertretungen
der (Anwalts-)Notare auf Bundes- und
Landesebene den grundgesetzlichen
Vorgaben? Wie modern ist die Neureg-
lung zum Zugang zum Anwaltsnota-
riat? Diese und weitere Fragestellungen
diskutierten die drei Experten mit den
knapp 40 anwesenden Kolleginnen und
Kollegen. Eingeladen hatten die Ar-
beitsgemeinschaft Anwaltsnotariat und
der Ausschuss Anwaltsnotariat im
DAV. Rechtsanwalt und Notar Günter
Schmaler (Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft Anwaltsnotariat) mode-
rierte die Vortrags- und Diskussions-
veranstaltung.

Notarielles Berufsrecht modernisieren

Die Diskussion zeigte, dass eine Ände-
rung der Bundesnotarordnung zur Be-
hebung von Demokratiedefiziten wün-
schenswert ist. Die rechtspolitische
Debatte sollte mit Nachdruck weiter
geführt werden. Die Arbeitsgemein-
schaft Anwaltsnotariat appellierte an
die Bundesregierung, auf eine Ände-
rung der Bundesnotarordnung im
Rahmen eines neuen Gesetzgebungs-
vorhabens in der nächsten Legislatur-
periode hinzuwirken.

In seinem Eingangstatement be-
tonte Battis die schwierige Stellung der

Anwaltsnotare: Im Schnittpunkt der
Kraftlinien zwischen öffentlichem und
staatlichem Amt und freiem Beruf,
zwischen Nur-Notariat und Anwalt
stehe der Anwaltsnotar. Rechtspoliti-
sche Spannungen bestünden seit
langem zwischen Nur-Notariat und
Anwaltsnotariat, zwischen Bundes-
notarkammer und DAV, zwischen Bun-
desgerichtshof und Bundesverfassungs-
gericht. So viel zur Normalität. Die
Neureglung zum Zugang zum
Anwaltsnotariat habe gebotene Feinjus-
tierungen vorgenommen. Seit der Ent-
scheidung des Bundesverfassungs-
gerichtes vom 20. April 2004 (BVerfGE
110, 304) sei der Bedarf für eine grund-
legende Reform des der Bundesnotar-
ordnung zugrunde liegenden Kompro-
misses deutlich abgeschwächt.
Vorrangig sei das Zusammenstehen al-
ler Notariatsformen gegenüber europa-
rechtlichen Infragestellungen, so Battis
mit Hinweis auf die Klage der Europäi-
schen Kommission vor dem EuGH
(Rechtssache C-54/08). Die Vorschläge
des DAV zur Modernisierung des nota-
riellen Berufsrechts seien „sicherlich
demokratischer“ als die derzeit gelten-
den Regelungen in der Bundesnotar-
ordnung. Allerdings, so Battis, müsse
hinterfragt werden, ob die Behebung
der vorhandenen Defizite verfassungs-
rechtlich auch geboten ist. Die bean-
standeten Gleichheitsverstöße könnten
„durch die historisch gewachsenen
Kompromisslagen gerechtfertigt sein“.

Defizite in der Binnenstruktur
Düsing sah dies anders. Sie erinnerte
an das Prinzip der Selbstverwaltung.
Die Mitglieder seien das tragende Ele-
ment selbstverwaltender Körperschaf-
ten. Gemeinschaftliche Verwaltung er-
fordere daher eine demokratische
Binnenstruktur. Mitglieder müssen
den maßgeblichen Einfluss auf die Ge-
staltung der Verbandsangelegenheiten
haben. Die derzeitige Binnenstruktur
weise große Defizite auf. Weder in der
Struktur noch in der Willensbildung
berufsständischer Vertretungen auf
Bundes- und Landesebene werde den
Belangen des Anwaltsnotariats ausrei-
chend Rechnung getragen. Das Über-
gewicht der Nur-Notare ließe sich ange-
sichts der zahlenmäßig großen
Überlegenheit von Anwaltsnotaren
nicht mit vernünftigen Erwägungen
des Gemeinwohls begründen und ver-
stoße deshalb gegen das Gleichheits-
gebot. Insbesondere die Zusammenset-
zung und Beschlussfassung der
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1 Prof. Dr. Dr. Ulrich Battis von der Humboldt-Univer-
sität stellte die schwierige Stellung der Anwaltsnotare
dar: Sie stünden zwischen Anwälten und Nur-Nota-
ren.

2 Rechtsanwältin und Notar Mechtild Düsing setzte
sich für den verstärkten Zugang von Frauen zum No-
tariat ein. Sie stellte die Frage in den Raum, warum
das Notariat eine so „abschreckende Wirkung“ habe
und forderte Bundesnotarkammer und berufsstän-
dische Organisationen zu einer Untersuchung dieser
Frage auf.

3 Rechtsanwalt und Notar a. D. Horst Eylmann kriti-
sierte die in der Bundesnotarordnung festgelegten
örtlichen Wartezeit. Es müsse die Möglichkeit beste-
hen, sich frei im entsprechenden Landgerichtsbezirk
bewerben zu können.

4 Die Diskussion leitete Rechtsanwalt und Notar
Günter Schmaler (Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft Anwaltsnotariat).
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Vertreterversammlung sei neu zu re-
geln. Sie begrüße daher die Vorschläge
des DAV (vgl. Stellungnahme
Nr. 54/2008).

Lob für die neue Zugangsregelung
Lobend äußerte sich Düsing zur neuen
Zugangsregelung zum Anwaltsnota-
riat. Die durch die Berufsvorbereitung
entstehenden Zusatzbelastungen wer-
den überschaubar. Dies bringe ins-
besondere den weiblichen Kandidaten
Vorteile. Dies sei ein richtiger Schritt
gewesen. Die neue Regelung müsse
jetzt aber dazu führen, vor allem
Frauen in das Notaramt zu setzen. Der
Frauenanteil belaufe sich auf unter 10
Prozent.

Besonders kritisch äußerte sich Eyl-
mann zur Beibehaltung der örtlichen
Wartezeit in § 6 Abs. 2 Nr. 2 der Bun-
desnotarordnung. Sie diene ausschließ-
lich dem Konkurrentenschutz. Jeder
Anwalt aus dem Bundesgebiet müsse
sich auf eine ausgeschriebene Stelle be-
werben können. Zumindest müsse
eine Ausweitung auf den Landgerichts-
bezirk erfolgen. Dies entspräche auch
dem Votum der Kammern des An-
waltsnotariats. Es sei schwer vorstell-
bar, konstatierte Eylmann, dass das
Bundesverfassungsgericht diesen „gro-
ben Verstoß gegen die für notwendig
erachtete Bestenauslese durchgehen
lässt“.

Anlass der Veranstaltung war das
am 23.4.2009 im Bundestag verabschie-
dete und mittlerweile am 4. August
2009 verkündete Gesetz zur Moderni-
sierung von Verfahren im anwaltlichen
und notariellen Berufsrecht (BGBL. I.
S. 2449). Die Arbeitsgemeinschaft An-
waltsnotariat hatte bereits frühzeitig
die Reform zum Anlass genommen,
auf Demokratiedefizite in der Bundes-
notarordnung hinzuweisen und die Po-
litik aufgefordert, die Defizite zu behe-
ben – leider erfolglos (u. a. mit
DAV-Stellungnahme Nr. 54/2008). Die
Bundesregierung wollte das Gesetz-
gebungsverfahren nicht mit Gesetzes-
änderungen belasten, die keinem Zu-
sammenhang mit der Umstellung auf
die VwGo aufweisen (vgl. BT-Druck-
sache 16/11385, S. 65).

Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, Berlin
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Mutter und Anwältin:
Biologie und Business

Veranstaltung auf dem
60. Deutschen Anwaltstag

Mit den Möglichkeiten und Grenzen,
Beruf und Familie miteinander zu ver-
einbaren, befasste sich die Fachver-
anstaltung der AG Syndikusanwälte
auf dem Anwaltstag in Braunschweig.
Transparenz, Organisation und Akzep-
tanz des Umfelds sind die Vorausset-
zungen, um als Syndikus beruflich vor-
anzukommen, ohne zugleich auf eine
eigene Familie verzichten zu müssen.
Die Referentinnen Rechtsanwältin Dr.
Renate von Tirpitz (Robert Bosch
GmbH) und Rechtsanwältin Martina
Bender (Commerzbank AG) definier-
ten auf dem Anwaltstag diese Mindest-
voraussetzungen und berichteten von
ihren persönlichen Erfahrungen als
mehrfache Mütter und Syndikusanwäl-
tinnen.

Podiumsmoderator Rechtsanwalt
Dr. Dietrich Rethorn (Chefsyndikus der
Landesbank Hessen-Thüringen und
Vater) wies darauf hin, dass mittler-
weile 51 Prozent der Staatsexamens-
absolventen weiblich seien. Diese
würden zugleich immer erfolgreicher.
Dem gegenüber stünde eine wach-
sende Personalknappheit in den Unter-
nehmen. Die Arbeitgeber wollten
Mütter nicht nur halten, weil sie in
diese Mitarbeiterinnen investiert hät-
ten. Genauso wichtig sei für die Unter-
nehmen, die Bindung der internen
Mandanten an diese Mitarbeiterinnen
zu halten. „Es geht hier nicht um Gut-
menschentum“, so Dr. Rethorn.

Frühzeitige Planung
Die Referentinnen bestätigten, dass
ihre Unternehmen aufgeschlossen

seien für die Familienwünsche ihrer
Arbeitnehmer. Zunehmend würden
Tele- und Teilzeitarbeitsplätze einge-
richtet sowie Kinderbetreuungsplätze
zur Verfügung gestellt. Sehr wichtig sei
allerdings, dem Unternehmen von Be-
ginn an reinen Wein einzuschenken
und frühzeitig über die Familienpläne
zu unterrichten, um die Übergänge
planbar zu machen, so Rechtsanwältin
Bender. Auch die ob der ausfallbeding-
ten Mehrbelastungen nicht ganz so
glücklichen Kolleginnen und Kollegen
würden die Familienentscheidungen
dann am Ende mittragen. Ebenso
müsse der berufliche Wiedereinstieg
vorausschauend und mit dem Arbeit-
geber zusammen geplant werden.

„Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer brauchen kein schlechtes Ge-
wissen zu haben, wenn sie reduzieren
wollen“, sagte Rechtsanwältin Dr. von
Tirpitz mit Blick auf Bosch. Sie warnte
allerdings davor zu glauben, dass damit
bereits alle Fragen geklärt seien: „Alles
steht und fällt mit der Kinderbetreu-
ung“. Dies funktioniere nicht ohne vol-
len Rückhalt im privaten Umfeld.

Die Podiumsteilnehmer verschwie-
gen nicht, dass die Entscheidung für
eine Familie Auswirkungen auf die
Karriere hat. Karrieresprünge seien mit
Funktionswechseln verbunden, dafür
seien bei einer familienbedingten Teil-
zeittätigkeit meist keine Kraftreserven
übrig.

Lassen sich also Beruf und Familie
miteinander vereinbaren? Die Beispiele
aus der Praxis haben Denkanstöße ge-
boten und zur Nachahmung ermutigt.
Ein Teilnehmer der Veranstaltung zog
folgendes Fazit: „Wir sollten nicht im-
mer darüber nachdenken, was nicht
geht. Wir müssen darüber nachdenken,
warum es gehen könnte und wie.“

Rechtsanwalt Thomas Marx, Brüssel
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Auf dem Podium referierten Rechtsanwältin Dr. Renate von Tirpitz (Robert Bosch GmbH, l.) und Rechtsanwältin Martina
Bender (Commerzbank AG, r.). Rechtsanwalt Dr. Dietrich Rethorn (Chefsyndikus der Landesbank Hessen-Thüringen)
moderierte.
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